
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Stein-
fort 

vom 13.07.2017

Top 6 Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-Ste-
infort für das Sachthema regenrative Energien - Wind
hier: Aufstellungsbeschluss - als Änderung des Beschlusses vom 
22.09.2016

   
Sachverhalt:  
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat auf ihrer Sitzung am 22.09.2016 einen Beschluss 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes zum maßgeblichen Thema der Regelung 
und Steuerung von Windenergieanlagen getroffen. Der vorhandene Flächennut-
zungsplan wird für das gesamte Gebiet der Gemeinde und insbesondere für das Son-
dergebiet für Windenergie in Testorf-Steinfort einer Prüfung unterzogen. Als Ziel-
setzung ist enthalten

- Überprüfung der Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen, 
- Regelung zur Höhenlage der vier Windenergieanlagen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Gemeinde Testorf-Steinfort verfügt über einen Flächennutzungsplan für das ge-
samte Gemeindegebiet.  Innerhalb des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Te-
storf-Steinfort sind nach Vorgabe des regionalen Raumentwicklungsprogrammes 
Westmecklenburg auch Flächen für die Errichtung und Nutzung von Windenergie-
anlagen dargestellt. 

Anlass für eine erneute Beschlussfassung der Gemeinde Testorf-Steinfort sind die 
Beschlussempfehlungen des Regionalen Planungsverbandes auf seiner 56. Ver-
bandsversammlung am 10.05.2017.

Die Ergebnisse der Fortschreibung des RREP im laufenden Verfahren wurden dar-
gestellt. Die Gemeinde Testorf-Steinfort überprüft ihre Ziele und präzisiert ihre Ziel-
setzung dahingehend:

- In Anpassung an die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung plant die Gemeinde die Rücknahme des Sondergebietes für 
die Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet. Die Gemeinde 
Testorf-Steinfort reflektiert dabei auch und bezieht das in ihre Überlegung 
ein, dass eine raumordnerische Untersagung durch den Planungsverband bei 
der Landesplanungs-behörde für Entwicklungen zu Windenergie beantragt 
wurde. Ebenso macht die Gemeinde deutlich, dass sie von einer Wahrneh-
mung der Öffnungsklausel nicht Anspruch nehmen wird. 

Die Gemeinde hat den Antrag am 17.05.2017 über die Verwaltung an das Ministeri-
um zur raumordnerischen Untersagung für vorliegende Anträge auf Errichtung von 
Windenergie-anlagen im ehemaligen Windeignungsgebiet Harmshagen gestellt. 
Vorgaben und Ziele der Raumordnung und Landesplanung befinden sich in Aufstel-
lung; rechtsverbindliche Pläne und Programme der Raumordnung und Landespla-
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nung liegen derzeit nicht vor. Ebenso hat die Gemeinde am 17.05.2017 den Antrag 
zur Rückstellung eines Antrages zu vorliegenden Anträgen auf die Errichtung von 
Windenergieanlagen im ehemaligen Windeignungsgebiet Harmshagen gestellt. 
Unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse fasst die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Testorf-Steinfort den Beschluss zur Aufstellung der Änderung des 
Flächennutzungsplanes als Änderung des Beschlusses vom 22.09.2016. Die bisheri-
gen Ziele werden zurückgenommen. Eine Überprüfung der Flächen zur Errichtung 
von Windenergieanlagen erfolgt nicht mehr. Eine Regelung zur Höhenlage von Win-
denergieanlagen erfolgt nicht mehr. 

Neues Ziel ist die Anpassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Testorf-
Steinfort an die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung, die nach Abwägung bereits verfestigt und Arbeitsgrundlage des regionalen 
Planungsverbandes sind. 

Der Aufstellungsbeschluss vom 22.09.2016 wird ersetzt bzw. ergänzt. 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammen-
hang mit der Regelung von Windenergieanlagen wird gefasst. Die Gemeinde schafft 
die Voraussetzungen für die Anpassung an die zukünftig zu erwartenden Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung. 

Beschluss:   
1. Die Gemeinde Testorf-Steinfort fasst den Beschluss zur Aufstellung der Ände-

rung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang mit dem Sondergebiet 
Wind Harmshagen (Wegfall des Windeignungsgebietes Harmshagen im REEP – 
in Aufstellung). Der Beschluss wird als Ergänzung des Beschlusses vom 
22.09.2016 der Gemeinde Testorf-Steinfort gefasst. Der vorhandene Flächen-
nutzungsplan für das Gebiet der Gemeinde Testorf-Steinfort wird insbesondere 
zum Thema Windenergie unter Beachtung der Beschlussempfehlungen des re-
gionalen Planungsverbandes vom 10.05.2017 ergänzt. 

2. Die Ziele bestehen 
- in der Rücknahme des Sondergebietes Wind Harmshagen, 
- in der Festlegung, von der planerischen Öffnungsklausel keinen Gebrauch 

zu machen, 
- die Grundlagen aus gemeindlicher Sicht für die raumordnerische Untersa-

gung darzulegen. 

Der Aufstellungsbeschluss als Änderung des Beschlusses vom 22.09.2016 ist 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 9
Nein- Stim-
men:

0

Enthaltungen: 0
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